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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des
Stromsteuergesetzes

A. Problem und Ziel

Seitdem das Energiesteuergesetz am 1. August 2006 in Kraft getreten ist, sind im
Rahmen seines Vollzugs verschiedene Umsetzungsschwierigkeiten aufgetreten,
die einer gesetzlichen Lösung bedürfen. Mit dem Gesetzentwurf sollen der Ge-
setzesvollzug und – unter Berücksichtigung der klimapolitischen Ziele der Bun-
desregierung – die Wirkung der Energie- und Stromsteuer verbessert sowie die
bestehenden Vorschriften an das sich ständig ändernde Marktumfeld für Ener-
gieerzeugnisse angepasst werden. Außerdem gilt es, Beeinträchtigungen des
Wettbewerbs in der Landwirtschaft durch die unterschiedliche Besteuerung von
Agrardiesel in der EU abzumildern.

B. Lösung

Dazu sollen insbesondere folgende Maßnahmen im Energiesteuergesetz und im
Stromsteuergesetz umgesetzt werden:

– Der verstärkte Einsatz von umweltfreundlicherem Erdgas wird für die steuer-
begünstigte Herstellung von Energieerzeugnissen ermöglicht.

– Aus Gründen des Umweltschutzes soll die landseitige Stromversorgung von
Schiffen steuerlich begünstigt werden.

– Das Besteuerungsverfahren wird insbesondere im Bereich der Sekundär- und
Ersatzbrennstoffe durch die Einführung eines Steuersatzes vereinfacht, der
sich am Energiegehalt orientiert.

– Mit einer Ausweitung der Möglichkeiten zur Steuerentlastung für Leicht- und
mittelschwere Öle wird Bedürfnissen von Unternehmen Rechnung getragen,
die aus technischen Gründen für bestimmte Verfahren nur Leichtöl verheizen
können.

– Die Agrardiesel-Steuervergütung wird ohne die Einschränkungen durch den
Selbstbehalt und die Obergrenze gewährt.

Außerdem werden bisherige Zweifelsfälle klarstellend geregelt.

C. Alternativen

Keine.
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Steuermehr-/-mindereinnahmen

(Steuermehr- (+)/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)

* Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.

Die Haushalte der Länder und Kommunen sind von dem Gesetzentwurf nicht
betroffen.

Die Ausweitung der Agrardiesel-Steuervergütung führt zu zusätzlichen Steuer-
mindereinnahmen des Bundes in Höhe von rund 260 Mio. Euro p. a. und wird im
Wesentlichen im Einzelplan 10 (Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz) gegenfinanziert.

2. Vollzugsaufwand

2.1 Bund

Ein Teil der Änderungen führt zu einer höheren Zahl von Anträgen, die durch die
Zollverwaltung zu bearbeiten sind, während andere der vorgeschlagenen Maß-
nahmen wiederum zu einer Reduzierung der Antrags- und Erlaubnisverfahren
führen. Insgesamt betrachtet ist keine Erhöhung des Vollzugsaufwands zu ver-
zeichnen.

2.2 Länder und Kommunen

Keiner.

E. Sonstige Kosten

Unmittelbare Auswirkungen auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau
oder das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten. Durch die in dem Ge-
setzentwurf vorgesehenen Kostenentlastungen werden Unternehmen und Be-
triebe der Forst- und Landwirtschaft im Wettbewerb gestärkt. Dies gilt auch für
mittelständische Unternehmen.

F. Bürokratiekosten

Es werden Informationspflichten für

a) Unternehmen geändert/abgeschafft

Anzahl: 5/1

betroffene Unternehmen: 102 361/20

Häufigkeit/Periodizität: 1–12

erwartete Mehrkosten: 1 232 980 Euro

erwartete Kostenreduzierung: 650 Euro,

b) die Verwaltung geändert

Anzahl: 6

Häufigkeit/Periodizität: 1–12

erwartete Mehrkosten: 4 185 700 Euro

erwartete Kostenreduzierung: 8 150 Euro.

Gebietskörper-
schaft

Volle Jahres-
wirkung*

Kassenjahr

2011 2012 2013 2014 2015

Bund –358 –358 –358 –358 –358 –358
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des
Stromsteuergesetzes

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Energiesteuergesetzes

Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1534; 2008 I S. 660, 838, 1007), das zuletzt durch
Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I
S. 3950) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 49 wird wie folgt gefasst:

„§ 49 Steuerentlastung für zum Verheizen oder in be-
günstigten Anlagen verwendete Energieer-
zeugnisse“.

b) Die Angabe zu § 50 wird wie folgt gefasst:

„§ 50 Steuerentlastung für Biokraftstoffe“.

2. In § 1 Absatz 3 Satz 1 vor Nummer 1 werden nach den
Wörtern „im Sinne dieses Gesetzes gelten“ die Wörter
„mit Ausnahme von Torf und Waren der Positionen 4401
und 4402 der Kombinierten Nomenklatur“ eingefügt.

3. § 1a wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt geän-
dert:

aa) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 13a
eingefügt:

„13a. Biokraft- und Bioheizstoffe: Unbeschadet
der Sätze 2 bis 5 sind Biokraft- und Bio-
heizstoffe Energieerzeugnisse ausschließ-
lich aus Biomasse im Sinne der Biomasse-
verordnung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I
S. 1234), die durch die Verordnung vom
9. August 2005 (BGBl. I S. 2419) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung. Energieerzeugnisse, die anteilig aus
Biomasse hergestellt werden, gelten in
Höhe dieses Anteils als Biokraft- oder Bio-
heizstoffe. Fettsäuremethylester gelten in
vollem Umfang als Biokraft- oder Bioheiz-
stoffe, wenn sie durch Veresterung von
pflanzlichen oder tierischen Ölen oder
Fetten gewonnen werden, die selbst Bio-
masse im Sinne der Biomasseverordnung
sind, und wenn ihre Eigenschaften mindes-
tens den Anforderungen für Biodiesel nach
der Verordnung über die Beschaffenheit
und die Auszeichnung der Qualitäten von
Kraftstoffen in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechen. Bioethanol gilt nur dann

als Biokraftstoff, wenn es sich um Ethyl-
alkohol ex Unterposition 2207 10 00 der
Kombinierten Nomenklatur handelt und
seine Eigenschaften im Fall von Bioetha-
nol, das dem Ottokraftstoff beigemischt
wird, mindestens den Anforderungen der
DIN EN 15376, Ausgabe März 2008 oder
Ausgabe November 2009, entsprechen und
im Fall von Bioethanol, das im Etha-
nolkraftstoff (E 85) enthalten ist, die Eigen-
schaften des Ethanolkraftstoffs (E 85) min-
destens den Anforderungen für Etha-
nolkraftstoff (E 85) nach der Verordnung
über die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraftstoffen ent-
sprechen. Für Energieerzeugnisse, die an-
teilig aus Bioethanol bestehen, gilt für den
Bioethanolanteil Satz 4 sinngemäß. Pflan-
zenöl gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn
seine Eigenschaften mindestens den Anfor-
derungen für Pflanzenölkraftstoff nach der
Verordnung über die Beschaffenheit und
die Auszeichnung der Qualitäten von
Kraftstoffen entsprechen. Den Energieer-
zeugnissen nach den Sätzen 1 bis 6 sind sol-
che Energieerzeugnisse gleichgestellt, die
einer anderen Norm oder technischen Spe-
zifikation entsprechen, die in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR-Abkommen) vom
3. Januar 1994 (ABl. L 1 vom 3.1.1994,
S. 3), das zuletzt durch den Beschluss
Nr. 54/2009 vom 24. April 2009 (ABl.
L 162 vom 25.6.2009, S. 36) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung in
Kraft ist, soweit diese Norm oder techni-
sche Spezifikation mit den in den Sätzen 1
bis 6 genannten Normen übereinstimmt
und ein gleichwertiges Niveau der Beschaf-
fenheit für die gleichen klimatischen An-
forderungen sicherstellt;“.

bb) In Nummer 14 werden nach den Wörtern „Kom-
binierten Nomenklatur“ die Wörter „und gas-
förmige Energieerzeugnisse, die beim Kohleab-
bau aufgefangen werden, ohne gasförmige Bio-
kraft- und Bioheizstoffe“ eingefügt.

cc) In Nummer 16 werden nach den Wörtern „Kom-
binierten Nomenklatur“ die Wörter „einschließ-
lich gasförmiger Biokraft- und Bioheizstoffe“
eingefügt.



Drucksache 17/3055 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

dd) In Nummer 19 werden die Wörter „§ 2 Absatz 1
Nummer 9 und 10“ durch die Wörter „§ 2
Absatz 1 Nummer 9 und 10 und Absatz 4a“ er-
setzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„DIN- und DIN-EN-Normen, auf die in diesem Ge-
setz verwiesen wird, sind im Beuth Verlag, Berlin,
erschienen und beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt in München archivmäßig gesichert nieder-
gelegt.“

4. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a wird wie
folgt gefasst:

„a) mit einem Schwefelgehalt von
mehr als 50 mg/kg 76,35 EUR,“.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

„(4a) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 und 2 be-
trägt die Steuer für 1 Gigajoule nicht gasförmige
Energieerzeugnisse 1,73 Euro, soweit diese auf
Grund ihrer Beschaffenheit keinem der in Absatz 1
genannten Energieerzeugnisse sinnvoll zugeordnet
werden können.“

5. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Ortsfest im Sinn dieses Gesetzes sind Anlagen,
die während des Betriebs ausschließlich an ihrem geo-
grafischen Standort verbleiben und nicht auch dem An-
trieb von Fahrzeugen dienen. Der geografische Standort
im Sinn des Satzes 1 ist ein durch geografische Koordi-
naten bestimmter Punkt.“

6. § 9b Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Erlaubnis ist bei Beförderungen nach § 11
Absatz 1 Nummer 1 und bei der Ausfuhr (§ 13) über
Gebiete anderer Mitgliedstaaten davon abhängig, dass
Sicherheit nach § 11 Absatz 2 oder § 13 Absatz 2 Satz 1
geleistet worden ist.“

7. In § 10 Absatz 1 vor Nummer 1 werden nach dem Wort
„Steueraussetzung“ ein Komma und die Wörter „auch
über Drittländer oder Drittgebiete,“ eingefügt.

8. In § 11 Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Steuer-
lager“ die Wörter „oder den Betrieb des registrierten
Empfängers“ eingefügt.

9. Dem § 22 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Das Hauptzollamt kann auf Antrag eine § 8 Absatz 3
bis 6 entsprechende Regelung treffen; § 6 Absatz 3
Satz 2 und 3 und § 8 Absatz 7 gelten sinngemäß.“

10. § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26
Steuerbefreiung, Eigenverbrauch

(1) Auf dem Betriebsgelände eines Betriebs, der
Energieerzeugnisse herstellt, dürfen zur Aufrechterhal-
tung des Betriebs andere Energieerzeugnisse als Kohle
und Erdgas vom Inhaber des Betriebs steuerfrei verwen-
det werden, jedoch nicht für den Antrieb von Fahrzeu-
gen. § 1 Absatz 3 Satz 2 gilt nicht.

(2) Absatz 1 gilt für Kohlebetriebe (§ 31 Absatz 1
Satz 1) nur unter der Voraussetzung, dass die verwende-
ten Energieerzeugnisse auf dem Betriebsgelände des
Kohlebetriebs hergestellt wurden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die in § 6
Absatz 2 genannten Vorgänge, es sei denn, diese Vor-
gänge finden in einem Herstellungsbetrieb (§ 6) oder in
einem Gasgewinnungsbetrieb (§ 44 Absatz 3) statt.“

11. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. gasförmige Biokraft- und Bioheizstoffe, unver-
mischt mit anderen Energieerzeugnissen,“.

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Ein Mischen
mit anderen Energieerzeugnissen“ die Wörter „im
Betrieb des Verwenders“ eingefügt.

12. § 44 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nach
Absatz 2“ durch die Wörter „nach Absatz 2 oder
Absatz 2a“ ersetzt.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Erdgas, das beim Kohleabbau aufgefangen
wird, darf steuerfrei zum Antrieb von Gasturbinen
und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen
nach § 3 verwendet werden.“

13. § 47 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. für den Kohlenwasserstoffanteil in gasförmigen
Gemischen aus nachweislich versteuerten, nicht
gebrauchten Energieerzeugnissen und anderen
Stoffen, die bei der Lagerung oder Verladung
von Energieerzeugnissen, beim Betanken von
Kraftfahrzeugen oder bei der Entgasung von
Transportmitteln aufgefangen worden sind,
wenn

a) die Gemische unter den Voraussetzungen des
§ 25 oder des § 26 zu den dort genannten
Zwecken verwendet worden sind oder

b) aus den Gemischen auf dem Betriebsgelände
eines Steuerlagers Energieerzeugnisse im
Sinn des § 4 hergestellt werden,“.

b) In den Nummern 3 und 4 werden jeweils nach den
Wörtern „und gasförmige Kohlenwasserstoffe“ die
Wörter „sowie ihnen nach § 2 Absatz 4 und 4a
gleichgestellte Energieerzeugnisse“ eingefügt.

14. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Die Paragraphenüberschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 49
Steuerentlastung für zum Verheizen oder in begüns-

tigten Anlagen verwendete Energieerzeugnisse“.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag ge-
währt für nachweislich nach § 2 Absatz 1 Nummer 1
bis 3 versteuerte Energieerzeugnisse bis auf den Be-
trag nach dem Steuersatz des § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe b, soweit sie zu gewerblichen
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Zwecken nachweislich verheizt oder zum Antrieb
von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in be-
günstigten Anlagen nach § 3 verwendet worden
sind. Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn
der Entlastungsbetrag mindestens 50 Euro im Kalen-
derjahr beträgt.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Entlastungsberechtigt ist, wer die Energieer-
zeugnisse nach Absatz 1 oder Absatz 2a verwendet
oder die Flüssiggase nach Absatz 2 abgegeben hat.“

15. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Die Paragraphenüberschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 50
Steuerentlastung für Biokraftstoffe“.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils die
Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe
„Absatz 4“ ersetzt.

bbb) Das Nummer 4 abschließende Komma
wird durch einen Punkt ersetzt.

ccc) Nummer 5 wird aufgehoben.

bb) Satz 8 wird wie folgt gefasst:

„Im Fall von Satz 1 Nummer 1 und 2 wird eine
Steuerentlastung nur gewährt, soweit der in
§ 37a Absatz 3 Satz 3 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes genannte Mindestanteil an Bio-
kraftstoff überschritten wird.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Die Steuerentlastung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und 4 wird in Höhe der Steuer ge-
währt, die auf den Biokraftstoffanteil entfällt.
Die Steuerentlastung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 und 3 wird in Höhe der Steuer ge-
währt, die auf den Anteil an besonders förde-
rungswürdigen Biokraftstoffen entfällt.“

bb) Im bisherigen Satz 4 werden nach dem Wort
„entsprechend“ ein Komma und die Wörter „so-
weit es sich dabei nicht um besonders förde-
rungswürdige Biokraftstoffe nach Absatz 4
Nummer 1 oder Nummer 2 handelt“ eingefügt.

d) Absatz 4 wird aufgehoben.

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 bis 5“ durch die Wörter „Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bis 4“ und jeweils die Wörter „Bio-
kraft- und Bioheizstoffe“ durch das Wort „Bio-
kraftstoffe“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Absatz 5 Nr. 1
und 2“ durch die Wörter „Absatz 4 Nummer 1
und 2“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „Biokraft- und Bio-
heizstoffe“ durch das Wort „Biokraftstoffe“ er-
setzt.

g) Der bisherige Absatz 6a wird Absatz 6 und wie folgt
geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Biokraft- oder
Bioheizstoffe“ durch das Wort „Biokraftstoffe“
und die Wörter „Absatz 6 Satz 1“ durch die
Wörter „Absatz 5 Satz 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Biokraft- oder
Bioheizstoffen“ durch das Wort „Biokraftstof-
fen“ ersetzt.

h) In Absatz 7 werden die Wörter „Biokraft- oder Bio-
heizstoffmarktes oder des Biokraft- oder Bioheiz-
stoffmarktes“ durch die Wörter „Biokraftstoffmark-
tes oder des Biokraftstoffmarktes“ ersetzt.

16. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wör-
ter „§ 2 Abs. 1 Nr. 9, 10 oder Abs. 3 Satz 1“
durch die Wörter „§ 2 Absatz 1 Nummer 9 und
10, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4a“ ersetzt.

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „Artikel 18
des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 3076)“ durch die Wörter „Artikel 2 des Ge-
setzes vom ... (BGBl. I S. ... [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung
des vorliegenden Änderungsgesetzes])“ ersetzt.

cc) In Nummer 1 wird Buchstabe a wie folgt ge-
fasst:

„a) für die Herstellung von Glas und Glas-
waren, keramischen Erzeugnissen, kera-
mischen Wand- und Bodenfliesen und -plat-
ten, Ziegeln und sonstiger Baukeramik,
Zement, Kalk und gebranntem Gips, Er-
zeugnissen aus Beton, Zement und Gips,
keramisch gebundenen Schleifkörpern,
mineralischen Isoliermaterialien, Asphalt,
Waren aus Graphit oder anderen Kohlen-
stoffen, Erzeugnissen aus Porenbetoner-
zeugnissen und mineralischen Düngemit-
teln zum Trocknen, Brennen, Schmelzen,
Erwärmen, Warmhalten, Entspannen, Tem-
pern oder Sintern der vorgenannten Erzeug-
nisse oder der zu ihrer Herstellung verwen-
deten Vorprodukte,“.

dd) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch das
Wort „oder“ ersetzt.

b) Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt:

„Eine weitere Steuerentlastung kann für diese Ener-
gieerzeugnisse nicht gewährt werden.“

17. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 2 Abs. 1 Nr. 9, 10
oder Abs. 3 Satz 1“ durch die Wörter „§ 2 Absatz 1
Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4a“
ersetzt.
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b) Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt:

„Eine weitere Steuerentlastung kann für diese Ener-
gieerzeugnisse nicht gewährt werden.“

18. § 54 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Schweröle nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3, Erdgas, Flüssig-
gase und gasförmige Kohlenwasserstoffe sowie ih-
nen nach § 2 Absatz 4 gleichgestellte Energieer-
zeugnisse, die nachweislich nach § 2 Abs. 3 Satz 1“
durch die Wörter „Energieerzeugnisse, die nach-
weislich nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 3 bis 5
oder Absatz 4a“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Steuerentlastung beträgt

1. für 1 000 l nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 oder Nummer 3
versteuerte Energieerzeugnisse 16,36 EUR,

2. für 1 MWh nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 versteuerte
Energieerzeugnisse 2,20 EUR,

3. für 1 000 kg nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 5 versteuerte
Energieerzeugnisse 24,24 EUR,

4. für 1 GJ nach § 2 Absatz 4a versteuerte
Energieerzeugnisse 0,46 EUR.“

19. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Schweröle nach § 2
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3, Erdgas, Flüssig-
gase und gasförmige Kohlenwasserstoffe sowie
ihnen nach § 2 Absatz 4 gleichgestellte Energieer-
zeugnisse, die nachweislich nach § 2 Abs. 3 Satz 1“
durch die Wörter „Energieerzeugnisse, die nach-
weislich nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 3 bis 5
oder Absatz 4a“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Steueranteil (Absatz 2) beträgt

1. für 1 MWh nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 versteuerte
Energieerzeugnisse 1,46 EUR,

2. für 1 000 kg nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 5 versteuerte
Energieerzeugnisse 10,80 EUR,

3. für 1 000 l nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 oder Nummer 3
versteuerte Energieerzeugnisse 4,09 EUR,

4. für 1 GJ nach § 2 Absatz 4a versteuerte
Energieerzeugnisse 0,12 EUR,

vermindert um 307,50 Euro.“

20. Dem § 56 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Steuerentlastung wird nur für Energieerzeugnisse
oder den Anteil der Energieerzeugnisse nach Satz 1 ge-
währt, die im Steuergebiet nach § 1 Absatz 1 Satz 2 ver-
wendet worden sind.“

21. § 57 Absatz 6 wird aufgehoben.

22. § 66 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 11 Buchstabe e wird folgender
Buchstabe f eingefügt:

„f) abweichend von § 59 Absatz 1 zu bestim-
men, dass die Steuerentlastung dem Lieferer
der Energieerzeugnisse gewährt wird, sowie
das dafür erforderliche Verfahren zu re-
geln,“.

bb) Nummer 11a wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe c wird jeweils die Angabe
„§ 50 Abs. 4“ durch die Wörter „§ 1a
Satz 1 Nummer 13a“ ersetzt.

bbb) In den Buchstaben d und e wird jeweils die
Angabe „§ 50 Abs. 5“ durch die Angabe
„§ 50 Absatz 4“ ersetzt.

cc) Nummer 19 wird wie folgt gefasst:

„19. im Fall der Einfuhr Steuerfreiheit für Ener-
gieerzeugnisse, soweit dadurch nicht un-
angemessene Steuervorteile entstehen,
unter den Voraussetzungen anzuordnen,
unter denen sie nach der Verordnung (EG)
Nr. 1186/2009 des Rates vom 16. Novem-
ber 2009 über das gemeinschaftliche Sys-
tem der Zollbefreiungen (ABl. L 324 vom
10.12.2009, S. 23) in der jeweils gelten-
den Fassung und anderen von den Euro-
päischen Gemeinschaften oder der Eu-
ropäischen Union erlassenen Rechtsvor-
schriften vom Zoll befreit werden können,
und die notwendigen Vorschriften zu er-
lassen und zur Sicherung des Steuerauf-
kommens anzuordnen, dass bei einem
Missbrauch für alle daran Beteiligten die
Steuer entsteht,“.

b) Der Absatz 2 Nummer 3 abschließende Punkt wird
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern 4
und 5 werden angefügt:

„4. vereinfachte Verfahren für Beförderungen von
Energieerzeugnissen in festen Rohrleitungen in
einem Verfahren der Steueraussetzung zwi-
schen den Gebieten von zwei oder mehreren
Mitgliedstaaten festgelegt werden,

5. auf eine Sicherheitsleistung in einem Verfahren
der Steueraussetzung bei Beförderungen von
Energieerzeugnissen auf dem Seeweg oder
durch feste Rohrleitungen zwischen den Gebie-
ten von zwei oder mehreren Mitgliedstaaten
verzichtet wird.“

23. § 67 Absatz 10 wird gestrichen.

24. In § 1a Satz 1 Nummer 13a Satz 3, 4 und 6 werden je-
weils die Wörter „Verordnung über die Beschaffenheit
und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen“
durch die Wörter „Verordnung über die Beschaffenheit
und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und
Brennstoffen“ ersetzt.
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25. In § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden die Wörter
„nach § 6 der Verordnung über die Beschaffenheit und
die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen“
durch die Wörter „nach der Verordnung über die Be-
schaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von
Kraft- und Brennstoffen“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Stromsteuergesetzes

Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 378), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Juli
2009 (BGBl. I S. 1870) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 werden das Wort „Schiffen“ durch
das Wort „Wasserfahrzeugen“ und die Angabe
„Absatz 2 Nr. 2“ durch die Angabe „Absatz 2“ er-
setzt.

bb) Der Nummer 5 abschließende Punkt wird durch
ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 6
wird angefügt:

„6. Strom, der im Fall einer landseitigen Strom-
versorgung von Wasserfahrzeugen für die
Schifffahrt, mit Ausnahme der privaten
nichtgewerblichen Schifffahrt, verbraucht
wird.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Strom unterliegt einem ermäßigten Steuersatz
von 11,42 Euro für eine Megawattstunde, wenn er im
Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder für den
Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr, mit Ausnahme
der betriebsinternen Werkverkehre und Bergbahnen,
entnommen wird und nicht gemäß Absatz 1 von der
Steuer befreit ist.“

c) Absatz 2a wird aufgehoben.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „Absatzes 2 Nr. 2“ wird durch die Angabe
„Absatzes 2“ ersetzt.

e) In Absatz 4 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 2“ durch
die Wörter „Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 6“ er-
setzt.

f) Absatz 6 Satz 5 wird aufgehoben.

2. § 9a Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. für die Herstellung von Glas und Glaswaren, kerami-
schen Erzeugnissen, keramischen Wand- und Boden-
fliesen und -platten, Ziegeln und sonstiger Baukera-
mik, Zement, Kalk und gebranntem Gips, Erzeugnis-
sen aus Beton, Zement und Gips, keramisch gebunde-
nen Schleifkörpern, mineralischen Isoliermaterialien,
Asphalt, Waren aus Graphit oder anderen Kohlenstof-
fen, Erzeugnissen aus Porenbetonerzeugnissen und
mineralischen Düngemitteln zum Trocknen, Bren-
nen, Schmelzen, Erwärmen, Warmhalten, Entspan-
nen, Tempern oder Sintern der vorgenannten Erzeug-

nisse oder der zu ihrer Herstellung verwendeten Vor-
produkte,“.

3. In § 10 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 Abs. 2
Nr. 2“ durch die Angabe „§ 9 Absatz 2“ ersetzt.

4. § 13 wird aufgehoben.

Artikel 3

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I
S. 3830), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In § 37a Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „nach § 6 der
Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraftstoffen“ durch die Wörter
„nach der Verordnung über die Beschaffenheit und die
Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstof-
fen“ ersetzt.

2. § 37b wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden die Wörter „der DIN EN 14214
(Stand: November 2003)“ durch die Wörter „für Bio-
diesel nach der Verordnung über die Beschaffenheit
und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstof-
fen“ ersetzt.

b) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Bioethanol gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn es
sich um Ethylalkohol ex Unterposition 2207 10 00 der
Kombinierten Nomenklatur im Sinn des § 1a
Nummer 2 des Energiesteuergesetzes handelt und
seine Eigenschaften im Fall von Bioethanol, das dem
Ottokraftstoff beigemischt wird, mindestens den An-
forderungen der DIN EN 15376, Ausgabe März 2008
oder Ausgabe November 2009, entsprechen und im
Fall von Bioethanol, das im Ethanolkraftstoff (E85)
enthalten ist, die Eigenschaften des Ethanolkraftstoffs
(E85) mindestens den Anforderungen für Etha-
nolkraftstoff (E85) nach der Verordnung über die Be-
schaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von
Kraftstoffen entsprechen.“

c) In Satz 6 werden die Wörter „der Vornorm DIN V
51605 (Stand: Juli 2009)“ durch die Wörter „für Pflan-
zenölkraftstoff nach der Verordnung über die Beschaf-
fenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von
Kraftstoffen“ ersetzt.

3. In § 37b Satz 3, 4, 6 und 7 werden jeweils die Wörter
„Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraftstoffen“ durch die Wörter
„Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen“ ersetzt.

Artikel 4

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wortlaut
des Energiesteuergesetzes und des Stromsteuergesetzes in
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der vom Zeitpunkt des vollständigen Inkrafttretens nach
Artikel 5 Absatz 1 bis 4 dieses Gesetzes an geltenden Fas-
sung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4
mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe a tritt vorbehaltlich
der hierzu erforderlichen beihilferechtlichen Genehmigung
durch die Europäische Kommission mit Wirkung vom …
[einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] in Kraft. Der Zeitpunkt der Genehmigung
sowie der Tag des Inkrafttretens sind vom Bundesministe-
rium der Finanzen im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt
zu geben.

(3) Artikel 1 Nummer 21 tritt vorbehaltlich der hierzu
erforderlichen beihilferechtlichen Genehmigung durch die
Europäische Kommission mit Wirkung vom 1. Januar 2010
in Kraft. Der Zeitpunkt der Genehmigung sowie der Tag des
Inkrafttretens sind vom Bundesministerium der Finanzen im
Bundesgesetzblatt gesondert bekannt zu geben.

(4) Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a und e tritt vorbehalt-
lich des Satzes 2 an dem Tag in Kraft, an dem die Europäi-
sche Kommission die hierzu erforderliche beihilferechtliche
Genehmigung erteilt, frühestens jedoch am … [einsetzen:
Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]. Zusätzlich erforderlich ist eine Ermächtigung des Rates
nach Artikel 19 der Richtlinie 2003/96/EG vom 27. Oktober
2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmen-
vorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und
elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51), die
zuletzt durch die Richtlinie 2004/75/EG (ABl. L 157 vom
30.4.2004, S. 100, L 195 vom 2.6.2004, S. 31) geändert wor-
den ist. Wird diese zusätzlich erforderliche Ermächtigung des
Rates der Europäischen Union erst nach dem … [einsetzen:
Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] erteilt, tritt Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a und e ab-
weichend von Satz 1 am Tag nach der Verkündung dieser Er-
mächtigung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Der Tag des Inkrafttretens ist vom Bundesministerium der
Finanzen im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt zu geben.

(5) Artikel 1 Nummer 24 und 25 sowie Artikel 3
Nummer 1 und 3 treten an dem Tag in Kraft, an dem an dem
die Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen in Kraft
tritt. Der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens ist durch das
Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt ge-
sondert bekannt zu geben.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Das Energiesteuergesetz ist am 1. August 2006 in Kraft ge-
treten. Seither sind beim Vollzug in verschiedenen Bereichen
Schwierigkeiten aufgetreten, die nur durch eine Änderung
des Energiesteuergesetzes unter Berücksichtigung der klima-
politischen Ziele der Bundesregierung zu lösen sind. Dar-
über hinaus sollen Klarstellungen zur besseren Verständlich-
keit vorgenommen werden, um die Rechtsanwendung zu er-
leichtern und die Rechtssicherheit für Bürger und Unterneh-
men zu erhöhen. Mit der Gesetzesänderung wird außerdem
Vorgaben aus dem Gemeinschaftsrecht sowie dem Ände-
rungsbedarf durch das sich ständig ändernde Marktumfeld
für Energieerzeugnisse entsprochen. Außerdem soll auf die
nach wie vor bestehende ungleiche Besteuerung von Agrar-
diesel in den EU-Mitgliedstaaten reagiert und ein Anreiz für
die umweltfreundlichere landseitige Stromversorgung von
Schiffen geschaffen werden.

Im Einzelnen enthält das Gesetz folgende wesentliche Maß-
nahmen:

– Die Steuerbegünstigung für die Herstellung von Energie-
erzeugnissen wird in sich schlüssiger ausgestaltet, indem
wesentliche Herstellungsprozesse mit einbezogen wer-
den und die Steuerbegünstigung den verstärkten Einsatz
umweltfreundlicheren Erdgases zulässt.

– Für die landseitige Stromversorgung von Schiffen in Hä-
fen sollen zur Verbesserung der Luftreinheit steuerliche
Anreize gesetzt werden.

– Auf die Entstehung eines Marktes für Sekundär- und Er-
satzbrennstoffe wird reagiert, indem ein am Energiege-
halt orientierter Steuertarif eingeführt wird. Die Regelung
verhält sich steuerlich neutral und vereinfacht für Unter-
nehmen und Verwaltung das Besteuerungsverfahren.

– Mit einer Ausweitung der Möglichkeiten zur Steuerent-
lastung auf Leicht- und mittelschwere Öle wird Bedürf-
nissen von Unternehmen Rechnung getragen, die aus
technischen Gründen für bestimmte Verfahren nur
Leichtöl verheizen können. Bisher konnten diese Öle und
die ihnen von der Beschaffenheit her ähnlichen Energie-
erzeugnisse nur zu den Steuersätzen für Kraftstoffe ver-
heizt werden.

– Die Betriebe der Forst- und Landwirtschaft werden unter-
stützt, indem der mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2005
eingeführte Selbstbehalt von 350 Euro und die Obergren-
ze von 10 000 l je Betrieb gestrichen werden. Damit wird
der forst- und landwirtschaftliche Sektor vor dem Hinter-
grund der weiterhin ungleichen Besteuerung von Agrar-
diesel im EU-Vergleich verstärkt entlastet.

– Im Stromsteuergesetz sind in der Folge Änderungen er-
forderlich, um den Gleichlauf mit dem Energiesteuerge-
setz in den abgestimmten Bereichen aufrecht zu erhalten
und den Gesetzestext zu bereinigen.

Außerdem werden Zweifelsfälle klarstellend geregelt.

Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus
Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative in Verbindung mit
Artikel 106 Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes.

Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung

Im Zuge der gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung
der Bundesministerien (GGO) vorzunehmenden Relevanz-
prüfung sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Lebenssituation von Männern und Frauen keine Auswirkun-
gen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen zuwi-
derlaufen.

Finanzielle Auswirkungen

1. Bund

* Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten.

lfd. Nr. Maßnahme Volle
Jahreswirkung*

Kassenjahr

2011 2012 2013 2014 2015

1 § 26 EnergieStG
Erweiterung des Herstellerprivilegs

–50 –50 –50 –50 –50 –50

2 § 28 Absatz 1 EnergieStG
Streichung der Steuerbefreiung für das

Verheizen bestimmter Gase

+30 +30 +30 +30 +30 +30

3 § 49 EnergiestG
Steuerentlastung für Leichtöle

–85 –85 –85 –85 –85 –85

4 § 57 EnergieStG
Ausweitung der Agrardieselvergütung

–260 –260 –260 –260 –260 –260

5 Sonstige Maßnahmen
(§§ 2 Absatz 4a, 47 Absatz 1, 51 Absatz 1

EnergieStG, § 9a Absatz 1 StromStG)

+7 +7 +7 +7 +7 +7
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2. Länder und Kommunen

Die Haushalte der Länder und Kommunen sind von dem Ge-
setzentwurf nicht betroffen.

Sonstige Kosten

Unmittelbare Auswirkungen, die sich in den Einzelpreisen,
dem allgemeinen Preisniveau oder dem Verbraucherpreisni-

veau niederschlagen könnten, sind nicht zu erwarten. Durch
die mit dem Gesetzentwurf eintretenden Kostenentlastungen
werden Unternehmen und Betriebe der Forst- und Landwirt-
schaft im Wettbewerb gestärkt. Dies gilt auch für mittelstän-
dische Unternehmen.

Unbeabsichtigte Nebenwirkungen im Sinne von § 44
Absatz 1 GGO sind nicht bekannt.

Bürokratiekosten

* Soweit die Periodizität als variabel angegeben ist, ansonsten Anzahl der betroffenen Unternehmen.

lfd. Nr. Vorschrift Informationspflicht Bürokratiebe-/-entlastung für
(in EUR)

Fallzall* Periodizität

Unternehmen Verwaltung

1 § 26 EnergieStG Entlastungsanmeldung
nach § 90 EnergieStV

+14 000 +40 640 100 12

2 § 26 EnergieStG Erlaubnisantrag nach
§ 52 EnergieStV

+770 +28 500 100 einmalig

3 § 44 EnergieStG Erlaubnisantrag nach
§ 83 EnergieStV für die
steuerfreie Verwendung

von Grubengas

+110 +2 280 8 einmalig

4 § 28 EnergieStG Steueranmeldung nach
§ 23a EnergieStV

+300 000 +727 280 2 153 12

5 § 47 EnergieStG Wegfall Entlastungsan-
meldung und Nachweis-
pflicht nach §§ 89 und

90 EnergieStV

–650 –8 150 20 1 – 12

6 § 57 EnergieStG Entlastungsanmeldung
nach § 103 EnergieStV

+918 100 +3 387 000 100 000 1

Durch den Gesetzentwurf wird darüber hinaus eine neue In-
formationspflicht durch zusätzlich mögliche Entlastungsan-
träge nach § 49 des Energiesteuergesetzes eingeführt, deren
Umfang allerdings erst in der noch zu ändernden Energie-
steuer-Durchführungsverordnung abschließend festgelegt
wird. Nach einer groben Schätzung ist bei 1 000 betroffenen
Unternehmen, die monatlich Entlastungsanmeldungen abge-
ben, mit einer fortlaufenden Belastung in Höhe von insge-
samt 48 000 Euro zu rechnen. Die Kosten, die durch den
Wegfall der Steuerbefreiung aus § 28 des Energiesteuerge-
setzes bedingt werden (lfd. Nummer 4), sind durch Vorgaben
des Gemeinschaftsrechts erforderlich. Die in § 9 des Strom-
steuergesetzes vorgesehene Steuerbefreiung für die landsei-
tige Stromversorgung von Schiffen steht zwar unter dem Er-
laubnisvorbehalt des § 9 Absatz 4 des Stromsteuergesetzes,
wird jedoch voraussichtlich keine weiteren Kosten verursa-
chen, weil insoweit eine allgemeine Erlaubnis geplant ist.

Auf Bürgerinnen und Bürger wirkt sich das Gesetz durch Än-
derungen bei den Bürokratiekosten nicht aus.

Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit der Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung. Die steuerliche Begüns-
tigung der landseitigen Stromversorgung von Schiffen in Hä-
fen setzt Anreize für die Nutzung von klimafreundlicher er-
zeugtem Strom ohne die öffentlichen Haushalte zu belasten.
Die Anpassung des sog. Herstellerprivilegs dient dem Schutz

der Umwelt, indem das weniger Treibhausgas emittierende
Erdgas einbezogen wird. Mit der systemgerechten teilweisen
Steuerentlastung auch von leichten und mittelschweren Ölen
sowie der Einbeziehung weiterer Prozesse in das Hersteller-
privileg wird der Erhalt von Arbeitsplätzen in Produktions-
prozessen gefördert, deren Verlagerung in Staaten mit gerin-
geren Umwelt- und Sozialstandards ansonsten droht. Die
Verbesserung der Agrardiesel-Steuerbegünstigung fördert
den Erhalt von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum sowie die
Pflege von Landschaften und Lebensräumen. Die vorge-
schlagenen Maßnahmen dienen auch der Schonung der na-
türlichen Lebensgrundlagen, indem Klima und Energieres-
sourcen zugunsten der folgenden Generationen erhalten wer-
den.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Energiesteuergesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 2 (§ 1)

Zur Verbesserung der Rechtssicherheit wird klargestellt, dass
Brennholz, auch in Form von Pellets, Briketts oder Scheiten,
und Holzkohle nicht der Energiesteuer unterliegen.
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Zu Nummer 3 (§ 1a)

Zu Buchstabe a (Satz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 13a – neu)

Die Definition für Biokraft- und Bioheizstoffe im bisherigen
§ 50 Absatz 4 gilt für das gesamte Energiesteuergesetz. Zur
Verbesserung der Übersichtlichkeit wird sie deshalb in den
Definitionskatalog des § 1a aufgenommen. Um Inkompati-
bilitäten zwischen den in verschiedenen Rechtstexten in Be-
zug genommenen DIN-Normen zu vermeiden, wird – soweit
möglich – auf die jeweils geltenden Anforderungen der Ver-
ordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der
Qualitäten von Kraftstoffen verwiesen. Bei Bioethanol, das
dem Ottokraftstoff beigemischt wird, wird auf zwei verschie-
denen Ausgaben der DIN EN 15376 Bezug genommen, weil
darin unterschiedliche Mischungsverhältnisse geregelt wer-
den, die gleichzeitig auf dem Markt sind.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 14)

Für Gase, die beim Kohleabbau aufgefangen werden, wird
klargestellt, dass diese energiesteuerrechtlich als Erdgas be-
trachtet werden, während gasförmige Biokraft- und Bioheiz-
stoffe den gasförmigen Kohlenwasserstoffen zuzuordnen
sind.

Zu Doppelbuchstabe cc (Nummer 16)

In der Definition der gasförmigen Kohlenwasserstoffe wird
klargestellt, dass im Sinn des Energiesteuergesetzes die gas-
förmigen Biokraft- und Bioheizstoffe dazu gehören. So kann
für die Vielzahl der insbesondere kleineren Erzeugungsan-
lagen die Anwendung der aufwändigeren Verfahrensbestim-
mungen für die Besteuerung von Erdgas vermieden werden.

Zu Doppelbuchstabe dd (Nummer 19)

Es wird geregelt, dass dem nach Nummer 4 Buchstabe b neu
eingeführten am Energiegehalt orientierten Steuersatz der
Heizwert zu Grunde gelegt wird.

Zu Buchstabe b (Satz 2 – neu)

Zur Erleichterung der Rechtsanwendung wird die Fundstelle
für die in Bezug genommenen DIN und DIN EN-Normen se-
parat ausgewiesen.

Zu Nummer 4 (§ 2)

Zu Buchstabe a (Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a)

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Absatz 4a – neu)

Die Zuordnung anderer Energieerzeugnisse nach ihrer Be-
schaffenheit zu den in den Absätzen 1 und 3 genannten Ener-
gieerzeugnissen kann nicht immer sinnvoll erfolgen, z. B.
weil sie von ihrem Aggregatzustand und ihren chemischen
Eigenschaften her nicht vergleichbar sind. In der Praxis sind
insbesondere Sekundärbrennstoffe wie z. B. Altreifen oder
Kunststoffverpackungen, die in heterogenen Mischungen
gehandelt werden, schwer einzutarifieren. In diesen Fällen
vereinfacht ein am Energiegehalt orientierter Steuersatz das

Besteuerungsverfahren. Mit dieser Regelung wird keine
neue Steuerpflicht eingeführt, sondern das Besteuerungsver-
fahren durch die Einführung einer zusätzlichen Bemessungs-
größe vereinfacht. Das Entstehen der Energiesteuer ergibt
sich wie bisher aus der konkreten Verwendung der Energie-
erzeugnisse. Die Höhe des Steuersatzes entspricht der Be-
steuerung des Energiegehaltes von Heizöl nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 3.

Zu Nummer 5 (§ 3)

Mit der Klarstellung werden Zweifel bei der Auslegung des
Begriffs „Standort einer begünstigten Anlage“ ausgeräumt
und die Rechtssicherheit für die Betreiber begünstigter Anla-
gen erhöht.

Zu Nummer 6 (§ 9b)

Das Erfordernis einer Sicherheitsleistung vor Erteilung der
Erlaubnis als registrierter Versender für die Fälle der Ausfuhr
über Gebiete anderer Mitgliedstaaten wird im Gleichklang
mit den entsprechenden Regelungen in den anderen Ver-
brauchsteuergesetzen neu aufgenommen.

Zu Nummer 7 (§ 10)

Bei der Änderung handelt es sich um eine Klarstellung. Die-
se Formulierung wird bereits in den Vorschriften über inner-
gemeinschaftliche Beförderungen verwendet. Mit der Rege-
lung wird verhindert, dass verbrauchsteuerpflichtige Waren,
die unter Steueraussetzung über ein Drittland oder Drittge-
biet befördert werden, verbrauchsteuerrechtlich ein- und aus-
geführt werden.

Zu Nummer 8 (§ 11)

Die Nennung des registrierten Empfängers ist bei der
Neufassung der Vorschrift versehentlich unterblieben.

Zu Nummer 9 (§ 22)

Für Energieerzeugnisse im Sinn des § 4, die als Kraft- oder
Heizstoff oder als Zusatz oder Verlängerungsmittel von
Kraft- oder Heizstoffen abgegeben oder verwendet werden,
ist die Steuer sofort fällig und die Steueranmeldung unver-
züglich abzugeben. Dies führt in vielen Fällen zu einem un-
verhältnismäßig hohen Aufwand. Mit der Regelung wird
deshalb eine Gleichbehandlung zu § 23 geschaffen, nach
dem für andere Energieerzeugnisse ebenfalls die Regelungen
nach § 8 Absatz 3 bis 6 Anwendung finden.

Zu Nummer 10 (§ 26)

Das so genannte Herstellerprivileg wird insoweit ausgewei-
tet, als dass auch fremdbezogene Energieerzeugnisse mit
Ausnahme von Kohle zur Herstellung von Energieerzeugnis-
sen verwendet werden dürfen. Damit wird es insbesondere
ermöglicht, dass auch Erdgas, das häufig von anderen Anbie-
tern bezogen wird, zur Herstellung der nicht in § 4 genannten
Energieerzeugnisse nach § 47 eine Steuerentlastung erfahren
kann. Die bisherige Einschränkung kann dagegen Anreize
setzen, aus steuerlichen Gründen in der Klimabilanz weniger
günstige Energieerzeugnisse zu verwenden.
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Zu Nummer 11 (§ 28)

Zu Buchstabe a (Satz 1 Nummer 1)

Die bisher in Nummer 1 vorgesehenen Steuerbefreiungen
werden gemeinschaftsrechtskonform eingeschränkt. Die
Steuerbefreiung für das Verheizen von gasförmigen Bio-
kraft- und Bioheizstoffen bleibt erhalten, während für die
Eintarifierung klargestellt wird, dass es sich dabei nicht um
Erdgas handelt (vgl. Nummer 3). Für Gase, die beim Kohle-
abbau aufgefangen werden, wird dagegen klargestellt, dass
diese als Erdgas zu behandeln sind (vgl. Nummer 3). Eine
Steuerbefreiung zur Stromerzeugung ist für diese Gase unter
den Voraussetzungen für die Steuerbefreiung von Erdgas
weiterhin möglich (vgl. Nummer 12).

Zu Buchstabe b (Satz 2)

Zur Klarstellung wird ergänzt, dass für den Erhalt der Steuer-
befreiung ein Vermischen mit anderen Energieerzeugnissen
nur durch den Verwender am Ort des Verbrauchs erfolgen
darf. Die Steuerbefreiung bei der Belieferung durch ein Lei-
tungsnetz ist damit wie bisher ausgeschlossen.

Zu Nummer 12 (§ 44)

Die Steuerbefreiung für die Stromerzeugung mit Erdgas, das
beim Kohleabbau aufgefangen wird, ist weiterhin möglich.
Die Steuerbefreiung ist aus systematischen Gründen jedoch
im Erdgas-Kapitel des Gesetzes aufzunehmen, da es sich bei
diesen Gasen tarifrechtlich um Erdgas handelt.

Zu Nummer 13 (§ 47)

Zu Buchstabe a (Nummer 2)

Zur Angleichung an Vorgaben aus dem Gemeinschaftsrecht
wird die Steuerentlastung für das Verheizen von Kohlenwas-
serstoffanteilen in gasförmigen Gemischen und anderen
Stoffen, die bei der Lagerung oder Verladung von Energieer-
zeugnissen, beim Betanken von Kraftfahrzeugen oder bei der
Entgasung von Transportmitteln aufgefangen werden, gestri-
chen. Eine Steuerentlastung ist jedoch möglich, soweit die
Gemische unter den Voraussetzungen des § 25 verwendet
werden. Wenn die aufgefangenen Gase in Mineralölherstel-
lungsbetrieben unmittelbar zur Unterfeuerung von Produk-
tionsanlagen eingesetzt und damit einer umweltfreundlichen
Entsorgung zugeführt werden, kann eine Entlastung auch im
Rahmen des sog. Herstellerprivilegs (§ 26) gewährt werden.

Zu Buchstabe b (Nummer 3 und 4)

Es wird klargestellt, dass auch die Verwendung der nach § 2
Absatz 4 und 4a den genannten Energieerzeugnissen gleich-
gestellte Energieerzeugnisse entlastungsfähig sind.

Zu Nummer 14 (§ 49)

Zu Buchstabe a (Paragraphenüberschrift)

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Absatz 2a – neu)

Mit der Ausweitung der Entlastungsmöglichkeit auch auf
Leichtöle und mittelschwere Öle wird das Energiesteuerrecht
systemgerecht angepasst, weil verschiedene industrielle An-
wendungen für Heizprozesse oder den Antrieb von Gasturbi-

nen und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen
nach § 3 die Verwendung dieser oder ihnen von der Beschaf-
fenheit her ähnlicher Energieerzeugnisse erfordern. Gleich-
zeitig wird damit die Möglichkeit eröffnet, weitere Ent-
lastungen nach den §§ 51, 53, 54 und 55 in Anspruch zu
nehmen. Eine Steuerentlastung für die Vielzahl von Kleinst-
anlagen ist im Verhältnis zu dem damit verbundenen admi-
nistrativen Aufwand jedoch nicht gerechtfertigt, deshalb
wird ein Mindestbetrag für die Entlastung vorgeschrieben.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Folgeänderung zur Einführung eines neuen Entlastungstat-
bestands in Absatz 2a (vgl. Buchstabe b).

Zu Nummer 15 (§ 50)

Zu Buchstabe a (Paragraphenüberschrift)

Da § 50 nach dem Auslaufen des Steuerentlastungstatbe-
stands in § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zum 31. Dezember
2009 nunmehr ausschließlich Steuerbegünstigungen für Bio-
kraftstoffe beinhaltet, wird die Überschrift entsprechend an-
gepasst.

Zu Buchstabe b (Absatz 1)

Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe aaa beinhaltet eine
Folgeänderung zur Verlagerung der Regelung des bisherigen
§ 50 Absatz 4 nach § 1a Nummer 13a (vgl. Nummer 3). Mit
der Änderung in Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe ccc
wird der zum 31. Dezember 2009 ausgelaufene Steuerentlas-
tungstatbestand für nach den Steuersätzen des § 2 Absatz 3
versteuerte Energieerzeugnisse, die Biokraft- oder Bioheiz-
stoffe sind oder enthalten, aus dem Energiesteuergesetz
gestrichen. Die Regelung in Doppelbuchstabe bb dient aus-
schließlich Klarstellungszwecken im Bereich der so genann-
ten fiktiven Quote.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Mit der Änderung in Doppelbuchstabe aa wird klargestellt,
auf welche Bestandteile der in Absatz 1 Satz 1 benannten
Energieerzeugnisse sich die Steuerentlastung bezieht. Mit
der Änderung in Doppelbuchstabe bb wird klargestellt, dass,
soweit über § 2 Absatz 1 Nummer 4 versteuerte besonders
förderungswürdige Biokraftstoffe nach § 50 Absatz 4
Nummer 1 oder Nummer 2 betroffen sind, die Steuerentlas-
tung weiterhin in voller Höhe gewährt wird.

Zu den Buchstaben d bis h (Absatz 4 bis 6 – neu –
und 7 – alt)

Hierbei handelt es sich um Folgeänderungen zu der Verlage-
rung der Regelung im bisherigen § 50 Absatz 4 nach § 1a
Nummer 13a und dem Wegfall des Steuerentlastungstatbe-
stands in § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5.

Zu Nummer 16 (§ 51)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satzteil vor Nummer 1)

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Ein-
führung eines am Energiegehalt orientierten Steuersatzes in
§ 2 Absatz 4a (vgl. Nummer 4). Hierunter fallen insbesonde-
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re Sekundär- und Ersatzbrennstoffe, die typischerweise für
Zwecke nach § 51 verheizt werden.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 1)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Doppelbuchstabe cc (Nummer 1 Buchstabe a)

Da Deutschland sich gegenüber der Europäischen Kommis-
sion verpflichtet hat, dieselbe steuerliche Behandlung anzu-
wenden, falls noch weitere Verwendungen mit mineralogi-
schen Verfahren bekannt werden, werden Prozesse und Ver-
fahren aus den Klassen 26.81 (keramisch gebundene Schleif-
körper) und 26.82 (Erzeugnisse aus Porenbetonerzeugnissen
und Waren aus Graphit oder anderen Kohlenstoffen) der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990
betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige
in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 293 S. 1)
in der ab 1. Januar 2003 geltenden Fassung (NACE Rev. 1.1)
aufgenommen.

Zudem wird die Vorschrift um den Prozess des Erwärmens
ergänzt, da dieser Wärmeprozess bisher nicht in der Vor-
schrift genannt war und sich dadurch in der Praxis aufwendi-
ge Abgrenzungsprobleme ergeben haben.

Zu Doppelbuchstabe dd (Nummer 2)

Redaktionelle Änderung zur Verbesserung der Rechtsklar-
heit.

Zu Buchstabe b (Absatz 1a)

Der Zusatz stellt klar, dass eine weitere Entlastung von der
Energiesteuer über andere Entlastungstatbestände nicht
möglich ist, um die mit der Steuerspreizung in § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 bezweckte Lenkungswirkung zu erhalten.

Zu Nummer 17 (§ 53)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einfüh-
rung eines am Energiegehalt orientierten Steuersatzes in § 2
Absatz 4a (vgl. Nummer 4).

Zu Buchstabe b (Absatz 1a)

Der Zusatz stellt klar, dass eine weitere Entlastung von der
Energiesteuer über andere Entlastungstatbestände nicht
möglich ist, um die mit der Steuerspreizung in § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 bezweckte Lenkungswirkung zu erhalten.

Zu Nummer 18 (§ 54)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einfüh-
rung eines am Energiegehalt orientierten Steuersatzes in § 2
Absatz 4a (vgl. Nummer 4). Hierunter fallen insbesondere
Sekundär- und Ersatzbrennstoffe, die typischerweise unter
den Voraussetzungen des § 54 verheizt werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einfüh-
rung eines am Energiegehalt orientierten Steuersatzes in § 2
Absatz 4a (vgl. Buchstabe a).

Zu Nummer 19 (§ 55)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einfüh-
rung eines am Energiegehalt orientierten Steuersatzes in § 2
Absatz 4a (vgl. Nummer 4). Hierunter fallen insbesondere
Sekundär- und Ersatzbrennstoffe, die typischerweise unter
den Voraussetzungen des § 55 verheizt werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einfüh-
rung eines am Energiegehalt orientierten Steuersatzes in § 2
Absatz 4a (vgl. Buchstabe a).

Zu Nummer 20 (§ 56)

Viele ÖPNV-Linien und -Strecken werden grenzüberschrei-
tend betrieben. Die Regelung stellt sicher, dass nur diejeni-
gen Energieerzeugnisse von der Steuer entlastet werden, die
im Geltungsbereich des Energiesteuergesetzes verwendet
worden sind.

Zu Nummer 21 (§ 57)

Im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten wird Agrardie-
sel in Deutschland höher besteuert. Um die Wettbewerbs-
nachteile der deutschen Landwirte zu mindern, soll die Steu-
ervergütung ohne die Einschränkungen des Selbstbehalts
und der Obergrenze gewährt werden.

Zu Nummer 22 (§ 66)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 11 Buchstabe f – neu)

Zur Verfahrensvereinfachung soll die Möglichkeit eröffnet
werden, dass die Steuerentlastung nicht nur durch die be-
günstigten Dienststellen und Personen selbst, sondern auch
durch den Lieferer der Energieerzeugnisse beantragt werden
kann.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 11a)

Hierbei handelt es sich um Folgeänderungen zur Verlagerung
des bisherigen § 50 Absatz 4 nach § 1a Satz 1 Nummer 13a.

Zu Doppelbuchstabe cc (Nummer 19)

Die Ermächtigungsgrundlage wird aktualisiert.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Nummer 3)

Mit den Ermächtigungen wird von Artikel 18 Absatz 4
Buchstabe b und Artikel 31 Unterabsatz 2 der Richtlinie
2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008 über das
allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung der
Richtlinie 92/12/EWG Gebrauch gemacht.
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Zu Nummer 23 (§ 67)

Redaktionelle Bereinigung.

Zu den Nummern 24 und 25 (§§ 1a und 50)

Die Verweise auf die Verordnung über die Beschaffenheit
und Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen sind im
Hinblick auf die künftige Verordnung über die Beschaffen-
heit und Auszeichnung von der Qualitäten von Kraft- und
Brennstoffen anzupassen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Stromsteuergesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 9)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Strom, der im Fall einer landseitigen Stromversorgung von
Wasserfahrzeugen für die Schifffahrt mit Ausnahme der pri-
vaten nicht gewerblichen Schifffahrt verbraucht wird, wird
von der Stromsteuer befreit. Die Regelung soll wirtschaft-
liche Anreize zur Inanspruchnahme der Landstromversor-
gung von Schiffen schaffen, weil dadurch die Schadstoff-,
Kohlendioxid-, Partikel- und Lärmemissionen in Häfen
wesentlich gesenkt werden können. Insbesondere Seeschiffe
benötigen auch während der Hafenliegezeiten zum Teil
erhebliche Mengen an Strom, zum Beispiel für den Betrieb
von Kühlcontainern, die Lüftung von Fahrzeugdecks oder
Versorgungseinrichtungen für Passagiere. Zurzeit erzeugen
Schiffe den benötigten Strom ganz überwiegend mit Hilfe
ihrer schiffseigenen Hilfsdiesel bzw. Generatoren unter Ver-
wendung steuerfreien Mineralöls selbst. Die dabei entstehen-
den Abgase tragen in den Seehäfen erheblich zur Beeinträch-
tigung der Luftqualität bei. Im deutschen Seehafen
Lübeck-Travemünde beispielsweise sind Schiffe für 90 Pro-
zent der Schwefeloxid- und etwa 80 Prozent der Stickoxid-
emissionen verantwortlich. Dass zurzeit auf den selbst pro-
duzierten Strom nicht verzichtet wird, liegt im Wesentlichen
an den höheren Kosten für Landstrom, an fehlenden interna-
tional abgestimmten technischen Lösungen für den An-
schluss der Schiffe an das Stromnetz und teilweise fehlenden
Kapazitäten in der Landstromversorgung. Eine Stromsteuer-
befreiung könnte, wenn sie durch den Stromversorger im
Preis weitergegeben wird, die Kosten der Landstromversor-
gung entsprechend mindern und deren Akzeptanz bei den
Schiffsbetreibern erhöhen.

Auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
kommt in ihrer Empfehlung vom 8. Mai 2006 über die Förde-
rung der Landstromversorgung von Schiffen an Liegeplätzen
in den Häfen der Gemeinschaft (2006/339/EG) auf der
Grundlage der Folgenabschätzung für 500 Liegeplätze zu
dem Ergebnis, dass sich in Häfen mit der Verwendung von
Landstromanschlüssen insbesondere für Stickoxide und Par-
tikelemissionen deutlich höhere Emissionsreduzierungen er-
reichen lassen als mit der Verwendung von Kraftstoffen mit
einem Schwefelgehalt von 0,1 Prozent. Dies bedeutet, dass
der Umweltnutzen durch die Landstromverbindungen dort,
wo sie eingesetzt werden können, noch über den Nutzen der
durch die Richtlinie 2005/33/EG vorgeschriebenen niedrigen
Schwefelkonzentrationen im Treibstoff hinausgeht. Gutach-
ten für den genannten Seehafen Lübeck-Travemünde gehen
von einer Reduzierung von 40 Prozent bis 50 Prozent bei
Schwefeldioxid und Benzolen, knapp 60 Prozent bei Stick-

oxiden und 25 Prozent bis 35 Prozent bei Feinstaub und
Dieselrußemissionen aus. Durch den Einsatz von Land-
stromanschlüssen kommt es aber nicht nur zur Reduzierung
der Luftschadstoffe SOx, NOx, CO, Feinstaub und Ruß.
Vielmehr ist mit dem Landstromanschluss infolge der Er-
zeugung des eingesetzten Stroms in Kraftwerken auch eine
erhöhte Effizienz und damit eine Reduzierung der Kohlen-
dioxidemissionen verbunden. Die Kommission geht in ihrer
Empfehlung (2006/339/EG) davon aus, dass die durch-
schnittliche CO2-Minderung über 50 Prozent beträgt. Haupt-
ursache hierfür ist der geringe Wirkungsgrad der Strom er-
zeugenden Motoren auf Schiffen.

Die Steuerbefreiung entspricht somit der Umweltschutzpoli-
tik der Europäischen Gemeinschaft und setzt die Empfeh-
lung der Kommission (2006/339/EG) explizit um, nach der
die Mitgliedstaaten unter Nutzung der Möglichkeiten, die
das Gemeinschaftsrecht bietet, wirtschaftliche Anreize für
Schiffsbetreiber, die Landstromversorgung zu nutzen, prüfen
sollen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Mit der redaktionellen Änderung wird zugleich die Regelung
des Absatzes 2, wie sie durch das Haushaltsbegleitgesetz
(HBeglG) 2004 vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076)
eingeführt wurde, bestätigt. Das Bundesverfassungsgericht
hat das verfahrensmäßige Zustandekommen der Regelung in
seiner Entscheidung 2 BvR 758/07 vom 8. Dezember 2009
beanstandet und eine Neuregelung bis zum 30. Juni 2011 ge-
fordert.

Zu Buchstabe c (Absatz 2a)

Die befristete Stromsteuerbegünstigung für Nachtspeicher-
heizungen ist am 31. Dezember 2006 ausgelaufen. Absatz 2a
kann deshalb aufgehoben werden.

Zu Buchstabe d (Absatz 3)

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Buchstabe b).

Zu Buchstabe e (Absatz 4)

Um die Steueraufsicht zu gewährleisten, wird die Inan-
spruchnahme der Steuerbefreiung für die Landstromversor-
gung (Buchstabe a) an das Erfordernis einer entsprechenden
Erlaubnis geknüpft. Die Einzelheiten dazu werden in der
Stromsteuer-Durchführungsverordnung geregelt.

Zu Buchstabe f (Absatz 6)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe c.

Zu Nummer 2 (§ 9a)

Da Deutschland sich gegenüber der Europäischen Kommis-
sion verpflichtet hat, dieselbe steuerliche Behandlung anzu-
wenden, falls noch weitere Verwendungen mit mineralo-
gischen Verfahren bekannt werden, werden Prozesse und
Verfahren aus den Klassen 26.81 (keramisch gebundene
Schleifkörper) und 26.82 (Erzeugnisse aus Porenbeton-
erzeugnissen und Waren aus Graphit oder anderen Koh-
lenstoffen) der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates
vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik
der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft
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(ABl. EG Nr. L 293 S. 1) in der ab 1. Januar 2003 geltenden
Fassung (NACE Rev. 1.1) aufgenommen.

Zudem werden die genannten Wärmeprozesse an die in § 51
des Energiesteuergesetzes genannten Wärmeprozesse ange-
passt.

Zu Nummer 3 (§ 10)

Redaktionelle Folgeänderung (vgl. Nummer 1 Buchstabe b).

Zu Nummer 4 (§ 13)

Die Vorschrift wird zur Rechtsbereinigung aufgehoben.

Zu Artikel 3 (Änderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes)

Um Inkompatibilitäten zwischen den in verschiedenen
Rechtstexten in Bezug genommenen DIN-Normen zu ver-
meiden, wird – soweit möglich – auf die jeweils geltenden
Anforderungen der Verordnung über die Beschaffenheit und
die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen verwie-

sen. Bei Bioethanol, das dem Ottokraftstoff beigemischt
wird, wird auf zwei verschiedenen Ausgaben der DIN EN
15376 Bezug genommen, weil darin unterschiedliche Mi-
schungsverhältnisse geregelt werden, die gleichzeitig auf
dem Markt sind. Die Verweise auf die Verordnung über die
Beschaffenheit und Auszeichnung der Qualitäten von Kraft-
stoffen sind außerdem im Hinblick auf die künftige Verord-
nung über die Beschaffenheit und Auszeichnung von der
Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen anzupassen.

Zu Artikel 4 (Bekanntmachungserlaubnis)

Das Bundesministerium der Finanzen wird damit befugt, den
amtlichen Wortlaut des Energiesteuergesetzes und des
Stromsteuergesetzes nach dem vollständigen Inkrafttreten
entsprechend der Bestimmungen des Artikels 5 im Bundes-
gesetzblatt zu veröffentlichen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf auf Büro-
kratiekosten geprüft, die durch Informationspflichten be-
gründet werden.

Mit dem Entwurf werden für die Wirtschaft zehn Informa-
tionspflichten geändert und eine Informationspflicht aufge-
hoben. Dies führt im Saldo zu einer Mehrbelastung der Wirt-
schaft mit Bürokratiekosten in Höhe von rund 1 216 000 Euro.
Das Ressort hat die Bürokratiekosten nachvollziehbar darge-
stellt.

Bei den geänderten Pflichten sind

– die Steueranmeldung nach § 23a EnergieStV und

– die Entlastungsmeldung nach § 103 EnergieStV

mit Abstand am aufwändigsten (zusammen rund 1 218 100
Euro). Die Pflichten entstehen im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Möglichkeit zur Steuerentlastung.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines ge-
setzlichen Prüfauftrages keine grundsätzlichen Bedenken
gegen das Regelungsvorhaben.

Das Ressort sollte jedoch beim Vollzug der Vorschriften wei-
terhin darauf hinwirken, dass die Regelungen möglichst ein-
heitlich und bürokratiearm in den Behörden vor Ort umge-
setzt werden.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 19 – Drucksache 17/3055

Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 874. Sitzung am 24. September
2010 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b (§ 2 Absatz 4a
EnergieStG)

In Artikel 1 Nummer 4 ist Buchstabe b zu streichen.

F o l g e ä n d e r u n g e n

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) In Nummer 4 ist der einleitende Satzteil wie folgt zu
fassen:

„§ 2 Absatz 3 Satz 1… weiter wie Vorlage …“.

b) In Nummer 16 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa,
Nummer 18 und Nummer 19 sind die jeweiligen Ver-
weise auf § 2 Absatz 4a zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Mit Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b (§ 2 Absatz 4a) und
den entsprechenden Folgeänderungen soll die Besteue-
rung von Ersatz- und Sekundärbrennstoffen neu geregelt
werden. Vor einer Beschlussfassung sollten nach Auffas-
sung des Bundesrates die Auswirkungen dieser Regelun-
gen nochmals geprüft werden. Um das Gesetzgebungs-
verfahren hinsichtlich der darüber hinaus vorgesehenen
Änderungen aber nicht zeitlich zu verzögern, sieht der
Änderungsvorschlag lediglich die Streichung der Rege-
lungen bezüglich der Ersatz- und Sekundärbrennstoffe
aus dem Gesetzentwurf vor. Nach Prüfung folgender
offener Fragen kann ggf. die Neuregelung in dem zweiten
bereits geplanten Gesetzgebungsverfahren zur Energie-
und Strombesteuerung aufgenommen werden:

1. Wie überlagern die bestehenden Sonderregelungen für
Unternehmen (Steuerbefreiung für bestimmte ener-
gieintensive Prozesse, allgemeine Steuerbegünsti-
gung, Spitzenausgleich, Befreiung der Einsatzstoffe
in der Stromerzeugung) die explizit neu einzufüh-
rende Steuer auf Sekundär- und Ersatzbrennstoffe?

2. Welche realen Mehrbelastungen sind für Nutzer von
Sekundär- und Ersatzbrennstoffen zu erwarten? Dabei
ist zwischen a) energieintensiven Industrien (z. B. Ze-
mentindustrie), b) Kohlekraftwerken, c) Thermischen
Ersatzbrennstoff-Feuerungsanlagen und d) Müllver-
brennungsanlagen zu differenzieren.

3. Anders als bei dem Erlaubnisscheinverfahren, mit
dem Kohle zur Stromerzeugung steuerfrei bezogen
werden kann, sieht die Regelung im Gesetzentwurf bei
Ersatz- und Sekundärbrennstoffen eine Steuerpflicht
mit ggf. anschließender Rückerstattung vor. Dies hat
Auswirkungen auf die Liquidität und verursacht Ver-
waltungsaufwand. Aus welchen Gründen hat die Bun-

desregierung bei Ersatz- und Sekundärbrennstoffen
nicht das Erlaubnisscheinverfahren gewählt?

4. Welche Steuermehreinnahmen erwartet die Bundes-
regierung für die Einführung einer Steuer auf Sekun-
där- und Ersatzbrennstoffe, d. h. welcher Anteil der in
den finanziellen Auswirkungen für eine Gruppe von
Änderungen ausgewiesenen 7 Mio. Euro (S. 13 der
Bundesratsdrucksache 483/10) entfällt auf die Steuer
auf Sekundär- und Ersatzbrennstoffe?

5. Soll die Energiesteuer nur bestimmte Abfälle um-
fassen – beispielsweise nur feste und flüssige, nur auf-
bereitete, heizwertreiche – oder jeglichen Abfall, bei
dessen Verwertung oder Beseitigung Strom erzeugt
oder Wärme abgegeben und genutzt wird?

6. Wie soll der biogene Anteil von Sekundär- und Ersatz-
brennstoffen – der konzeptionell als erneuerbare Ener-
gien nicht besteuert werden sollte – herausgerechnet
werden? In welchem Verfahren und mit welchem Auf-
wand soll dies geregelt werden?

7. Wie soll bei mehrstufigen Entsorgungsverfahren und
gemeinsamer Behandlung von Abfällen mit unter-
schiedlichem Heizwert die Höhe der Steuer ermittelt
und umgelegt werden (Untersuchungs- und Verwal-
tungsaufwand)?

8. Besteht die Gefahr einer Besteuerung von Abfällen,
für die bereits Gebühren entrichtet worden sind (bei-
spielsweise Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbe-
abfall)?

9. Welche Regelungen bezüglich der Besteuerung von
Sekundär- und Ersatzbrennstoffen gibt die EU-Ener-
giesteuerrichtlinie (RL 2003/96/EG) vor?

2. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a (§ 28 Satz 1
Nummer 1 EnergieStG)

In Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a sind in § 28 Satz 1
Nummer 1 vor dem Komma am Ende folgende Wörter
einzufügen:

„, sowie gasförmige Kohlenwasserstoffe, die bei abgela-
gerten Abfällen (Deponiegas) oder bei der Abwasserrei-
nigung (Klärgas) anfallen“.

B e g r ü n d u n g

Es ist kein fachlicher Grund erkennbar, weshalb Deponie-
gas und Klärgas entgegen der bisherigen Regelung von
der Steuerbefreiung ausgenommen werden sollen. Der
Wegfall der Steuerbefreiung hätte negative Auswirkun-
gen auf die Umwelt, da die Anstrengungen im Bereich der
Abfallentsorgung und der Abwasserbehandlung, die
Emission klimaschädigender Gase zu reduzieren und
gleichzeitig fossile Energieträger zu substituieren, bei
Wegfall der Steuerbefreiung reduziert würden.
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